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Freiwillige Einlagen 

Freiwillige Einlagen 

Sie können Ihr Sparkapital mit freiwilligen Einlagen erhöhen. Der Ausweis orientiert Sie über Ihr 

Einkaufspotenzial. Es handelt sich dabei um einen provisorischen Wert. Für die Berechnung des 

tatsächlichen Potenzials berücksichtigt die Vorsorgeeinrichtung sämtliche Guthaben auf 

Freizügigkeitskonten und -policen sowie aus der Säule 3a, sofern Sie Beiträge als 

Selbstständigerwerbender geleistet haben. Deshalb müssen Sie vor einer freiwilligen Einlage 

zwingend das Antragsformular einreichen. Ohne vollständig ausgefülltes Antragsformular und ohne 

die entsprechende Bestätigung der Vorsorgeeinrichtung sind freiwillige Einlagen nicht zulässig. 

Vorteile 

► Sie erhöhen mit freiwilligen Einlagen Ihr Alterskapital und die damit verbundenen Leistungen. 

► Bei Ihrem Tod werden die Einlagen den Hinterbliebenen zusätzlich zum Todesfallkapital 

ausbezahlt. 

► Sie sparen Steuern. Freiwillige Einlagen können Sie in der Steuererklärung des entsprechenden 

Jahres vom Einkommen abziehen. Bei einem Kapitalbezug zum Zeitpunkt der Pensionierung 

profitieren Sie von einem reduzierten Steuersatz. 

Einschränkungen 

► Wenn Sie einen Vorbezug für Wohneigentumsförderung (WEF) getätigt haben, können Sie sich erst 

wieder einkaufen, wenn Sie den Vorbezug zurückbezahlt haben. Da Sie 3 Jahre vor der 

Pensionierung nicht mehr WEF-berechtigt sind, dürfen Sie ab diesem Zeitpunkt wieder Einlagen 

tätigen. 

► Leistungen aus freiwilligen Einlagen dürfen Sie in den ersten 3 Jahren nach der Einzahlung nicht in 

Kapitalform beziehen. 

► Der Transfer von 3a-Guthaben ist zwar möglich, aber nicht erneut steuerbegünstigt, da Sie schon 

mit der Einzahlung in die Säule 3a steuerlich profitiert haben. 

► Bitte beachten Sie zusätzlich die Steuerregelungen für Ihren Wohnsitz. 

Zusätzlicher Einkauf 

Ein Altersrücktritt vor dem ordentlichen Pensionierungsalter ergibt empfindliche Kürzungen der 

Leistungen. Mit einem speziellen Sparkonto der Vorsorgeeinrichtung lässt sich diese Reduktion 

ausgleichen. Das Guthaben wird wie Ihr Sparkapital verzinst. Wenn Sie die Vorsorgeeinrichtung 

verlassen, gilt es als zusätzliche Freizügigkeitsleistung. Um zusätzliche Einkäufe für die vorzeitige 

Pensionierung tätigen zu können, müssen Sie zuerst Ihr ordentliches Potenzial für freiwillige Einlagen 

ausgeschöpft haben. Sie müssen den genauen Zeitpunkt des vorzeitigen Rücktritts angeben. Sollten 

Sie später als angegeben in Pension gehen, können Sie höchstens 5% zusätzlich zu den 

Altersleistungen beziehen, die Sie ohne die zusätzlichen Einkäufe zum Zeitpunkt der 

reglementarischen Pensionierung erhielten. Der Rest verfällt an die Vorsorgeeinrichtung. Im Übrigen 

gelten dieselben Einschränkungen wie für freiwillige Einlagen. 

 


